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Über die Bestellung eines Verfahrenspflegers seitens des Familiengerichts muss das Ju
gendamt unverzüglich informiert werden.
Sachverhaltsermittlungen bei Dritten (z.B. Eltern, Geschwistern, Schule, Kindergarten
u.a.) sind für Verfahrenspfleger nur' dann zulässig, wenn sie erforderlich sind, um für das.
Familiengerichtsverfahren den kindlichen Willen zu ermitteln.
Inwieweit sich der Verfahrenspfleger an bedeutsamen Entscheidungen, wie z.B. an Hilfe
plangesprächen, beteiligt, bedarf der einzel fall bezogenen Abwägung. Eine Pflicht zur
Teilnahme besteht jedoch nicht (Kunkel, 2000). Aus datenschu~zrechtlichen Gründen ist
dazu stets die Einwilligung aller Beteiligten notwendig.
Anlass, Verlauf, Dauer und Ergebnisse der persönlichen Gespräche und Telefonate müs
sen dokumentiert werden, um die Grundlage für eine schriftliche Stellungnahme für das
Familiengericht zu sC,haffen.
Die Teilnahme an Gerichtsterminen ist für Verfahrenspfleger zwingend notwendig. Die
zeitlichen und finanziellen Aufwendungen' müssen stets detailliert belegt werden. Derzeit
beträgt die Vergütung für einen Verfahrenspfleger bis zu 31,00 € pro Stunde zuzüglich
MwSt und wird vom Gericht angewiesen.

8. Kooperation der Beteiligten

8.1 Zielsetzung

Je intensiver und konstruktiver die Zusammenarbeit aller am Scheidungsverfahren Betei
ligten ist, um so erfolgreicher kann das Ziel der Neuregelungen durch das KindRG umge
setzt werden: einvernehmliche, autonome Konfliktrege1ung durch Hilfe zur Selbsthilfe
vor staatlichen Eingriffen. Das Konzept des Vorrangs der Beratung vor gerichtlichen
Entscheidungen muss von allen Verfahrensbeteiligten berücksichtigt werden.
Neben den Trägem der öffentlichen und freien Jugendhilfe sind vor allem die Familien
richter und Rechtsanwälte zur Kooperation aufgerufen. Scheidungs-, Sorgerechts- und
Umgangsrechtsprobleme lassen sich grundsätzlich weder ausschließlich auf der rechtli
chen noch auf der psychologischen Ebene lösen. Richterliche Anordnungen allein können
keine Änderung festgefahrener elterlicher Einstellungen und (dem Kindeswohl) schädli
cher Verhaltensweisen bewirken. Beratung kann aufgrund der Psychodynamik des elterli
chen Streits an Grenzen stoßen als auch ins Leere verlaufen. Die neue Gesetzgebung er
fordert eine noch engere Zusammenarbeit zwischen dem FamiJiengericht und der Ju
gendhilfe.
Auf örtlicher Ebene sind bereits vielfache erfolgreiche Kooperationsbeziehungen zwi
schen Jugendhilfefachkräften, Familienrichtern, Rechtsanwälten und Sachverständigen in
Form runder Tische oder regelmäßiger Arbeitskreise entstanden. Hierbei können die
Teilnehmer die Denk- und Arbeitsweise der unterschiedlichen Professionen und Instituti
onen besser verstehen lernen und auch konkrete Probleme besprechen.
Auf iiberörtliclter Ebene sind vor allem Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte der
jeweiligen Profession, aber auch interdisziplinäre Fachtagungen, auf denen Informations
und Erfahrungsaustausch möglich ist, hervorzuheben.
Interdisziplinäre Kooperation umfasst neben der Zusammenarbeit im Einzelfall auch eine
abgestimmte und qualifizierte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Es wird empfoh
len, gemeinsam Informationsmaterial zu entwickeln, das dem Bürger einen Überblick
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über die verschiedenen Leistungsangebote und Anbieter von Beratung in Fragen der Part
nerschaft, Trennung und Scheidung einschließlich Mediation gibt. Als ebenso hilfreich
haben sich gemeinsame Informationsveranstaltungen zum Thema Trennung und Schei
dung erwiesen. Der Bevölkerung soll durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit nahe gebracht
werden, da~s sie ein Recht auf Beratung und UnterstUtzung bei Trennung und Scheidung
hat und dieses auch annehmen und nutzen soll.

8.2 Fachliche Standards zur Kooperation zwischen Jugendamt und Fami
liengericht im Rahmen der Mitwirkung

Die Zusammenar~eit zwischen Familiengericht und Jugendamt sollte ftir beide Seiten
verbindlich, nach Möglichkeit schriftlich, vereinbart, immer wieder kritisch überprüft und
dem fachlichen Erkenntnisfortschritt angepasst werden.
Für Kooperationsvereinbarungen zwischen Jugendamt und Familiengericht können auf
grund praxisbezogener Erfahrungen (Fachberatungen durch das Landesjugendamt, Ko
operationsvereinbarungen zwischen dem Amtsgericht München und dem Allgemeinen
Sozialdienst der Stadt München) folgende Hinweise gegeben werden:

I. Das Jugendamt wird vom Familiengericht frühzeitig und schriftlich um seine
Mitwirkung gemäß § 50 SOB VIII i.V.m. § 49a FGG gebeten. Eine Kopie der
Antragsschrift wird .nach richterlicher Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall
unter Beachtung von § 624 Abs. 4 ZPÜ beigelegt. Das Jugendamt bestätigt den
Eingang des Schreibens und teilt gleichzeitig die zuständige Fachkraft mit.

2. Das Gericht informiert die Parteien, dass das Jugendamt im Verfahren mitwirkt
und weist auf die Möglichkeit der Beratung nach § 17 SGB VIII hin.

3. Das Jugendamt nimmt zeitnah KOlltakt mit den Eltern, Kindern oder Jugendli
chen auf. Sie werden in einem Schreiben unter Hinweis auf die unterschiedlichen
örtlichen Anbieter umfassend über die vielseitigen Leistungen der Jugendhilfe bei
Trennung und Scheidung aufgeklärt, gegebenenfalls auch auf die Möglichkeit der
Mediation. Das Jugendamt weist auf seine Mitwirkungspflicht hin und lädt zum
Beratungsgespräch ein.

4. Eine Absprache zwischen Familiengericht und Jugend.amt wird getroffen, in wel
chem Zeitrahmen das Familiengericht gemäß § 50 Abs. 2 SGB VllI unterstützt
wird. Kann die vereinbarte Bearbeitungsdauer (erfahrungsgemäß etwa zwei Mo
nate) nicht eingehalten werden, wird das Familiengerichtbenachrichtigt.

5. Bei Ei/allträgen (ebenso bei einstweiligen Anordnungen) erhält das Familienge
richt (wenn möglich) innerhalb von 14 Tagen vom Jugendamt eine Stellungnah
me. Eilanträge sollten grundsätzlich per Fax, Internet oder Postaustausch dem Ju
gendamt zugesendet werden. Dieses bestätigt umgehend den Eingang und teilt
den Namen der zuständigen Fachkraft mit.

6. Nehmen Eltern im Rahmen der Mitwirkung Kontakt mit dem Jugendamt auf, so
ist eine schriftliche Zustimlllullg zur Weitergabe der Daten notwendig, wenn Be
ratlillg ulld Mihvirkullg im Verfahren vor dem Familiengericht von ein und der
selben Person durchgefLihrt werden. Erfahrungsgemäß sind' die Eltern auch in

- 38-

admin
Linien

admin
Linien

admin
Beschriftung
Nachweis fehlt.Zeitpunkt unklar: Vor der Zerrüttung, während oder danach?

admin
Beschriftung
Fehlende Rechtsgrundlage

admin
Beschriftung
Vertrag? Sanktionen und Penaltys vorgesehen bei Nichteinhaltung?

admin
Linien

admin
Linien

admin
Linien

admin
Beschriftung
Das Jugendamt ist ver-pflichtet zur "Mitwirkung" ! Eine BITTE der Richterin ist nicht nötig

admin
Linien

admin
Beschriftung
Kollidiert mit StGb §203, das Verfahren ist "nichtöffentlich", Inhalt ist in SGB VIII §17(3) geregelt !

admin
Linien

admin
Linien

admin
Beschriftung
Lässt aber das Ziel der Beratung offen, Hinweis auf SGB VIII §17(3) fehlt

admin
Linien

admin
Beschriftung
Gemeinschaftsfax?

admin
Beschriftung
Qualifizierte "Stellungnahme" bei einem nichtöffentlichen Verfahren? In nur 14 Tagen?

admin
Beschriftung
Tragweite der "Zustimmung" ist den Eltern nicht in der Kürze der Zeit vermittelbar! Definition der Mitwirkung wird nicht publiziert

admin
Beschriftung
Welche Daten sind hier gemeint? Doch nicht etwa die, die den  Inhalt von Beratungsgesprächen im Sinne SGB VIII §17 (1) und (2) wiedergeben? Haben die Eltern(teile) Einfluss auf den Inhalt? 

gg
Linien



sehr strittigen Fällen mit der Infornmtionsweitergabe einverstanden (Beispiel ei

nes Formblatts siehe Anhang Seite 82, 83).

7. Ist im Rahmen der Mitwirkung auf der Grundlage einer Beratung mit den Eltern
ein einvemehmliches Konzept erarbeitet und schriftlich festgehalten worden, sei
es auch die Verständigung über die Alleinsorge eines Elternteils, und steht diese
im Einklang mit dem Kindeswohl, so kann die weitere Mitwirkung auf folgende
Mitteilung an das Familiengericht beschränkt werden:

I. Den Eltern wurden folgende Leistungen der Jugendhilfe angeboten und fol-
gende Leistungen wurden im Rahmen der Jugendhilfe erbracht : .
2. Die Eltern haben sich im Rahmen der Mitwirkung mit Unterstützung der Ju
gendhilfe auf ein einvernehmliches Konzept für die Wahrnehmung der elterlichen
Sorge verständigt. Dieses Konzept wurde schriftlich festgehalten.
3. Das betroffene Kind/der betroffene Jugendliche wurde angemessen beteiligt.
4. Auf folgende weitere Möglichkeiten der Unterstützung im Rahmen der Ju-
gendhilfe wurde hingewiesen: , .

8. Kommt (mit oder ohne Beratung) keine Einigung der Eltern zustande (streitiges
Verfahren), so übermittelt das Jugendamt (§ 65 Abs. I SGB VIII) dem Familien
gericht einen fachlichen Bericht (vgI. Kap. 5).

9. Ist das Woltl des Kindes gefährdet (§ 50 Abs.3 SGB VIII) und ist die Gefahrdung
nicht abzuwenden, ergeht eine Mitteilung an das Familiengericht mit den aus
Sicht der Jugendhilfe erforderlichen Informationen (§ 65 NI'. 2 SGB VIII). Hier
ist die Zustimmung der Eltern zur Weitergabe der maßgeblichen Sozialdaten
nicht notwendig, eine Offenbarung ist datenschutzrechtlich zulässig (§ 65 Abs. 3
SGB VIII).

10. Nehmen die Parteien keinen Kontakt zum Jugendamt auf oder lehnen sie ihn ab,
wird das Familiengericht darüber in Kenntnis gesetzt. Es liegt dann in der Ver
antwortung des Familiengerichts, auf die Eltern nochmals einzuwirken und sie zu
einer Beratung zu motivieren. Das Gericht kann aber auch die Einholung eines
Sachverständigengutachtens anordnen, um zu den für die Entscheidung notwen
digen Informationen zu gelangen.

11. Falls für eine Beratung mehr Zeit als vorgesehen benötigt wird, versucht das Ju
gendamt eine Verlängerung des Zeitrah11lells für. die Berichterstattung bzw.
Aussetzung des Verfahrens zu veranlassen.

12. Im allgemeinen soll der fachliche Bericht schriftlich erstellt werden, um zum
einen den Austausch möglicherweise entscheidungsrelevanter Informationen ver
bindlich, nachvollziehbar und fachlich fundiert zu gewährleisten, zum anderen
jedoch auch, um die Sicherung des rechtlichen Gehörs zu dokumentieren.

13. Hat das Jugendamt im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung auch das von der
Scheidung seiner Eltern betroffene Kind nach § 8 Abs. 1 NI'. I SGB VIII betei
ligt, so teilt es di~s dem Familiengericht ebenso mit wie schwerwiegende Gründe,
die nach Auffassung des Jugendamtes gegen eine Anhörung des Kin
des/Jugendlichen durch das Familiengericht sprechen.
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14. Vorschläge zur konkreten Ausgestaltung der Anltömng des Kindes (z.B. ge
trennte Anhörung, keine Mitteilung des Anhörungstermins an die Eltern, wenn
dadurch eine massive Beeinflussung des Kindes verhindert werden kann), ebenso
wie die Anregung zur Bestellullg eilles Verjahrenspjlegers können dem Famili
engericht unterbreitet werden.

15. Das Familiengericht lädt das Jugendamt zur mündlichen Verhandlimg ein. Legt
es besonderen Wert auf eine persönliche Teilnahme des Jugendamts, weist es
hierauf ausdrücklich hin. In strittigen Fällen ist die Teilnahme des Jugendamts
mit Zustimmung des Dienstvorgesetzten durchaus sinnvoll und hilfreich. Ob eine
persönliche Teilnahme an Gerichtsterminen erforderlich ist, ist eine Ermessens
entscheidung des Jugendamts. Steht dem etwas entgegen, wird das Familienge
richt davon unterrichtet.

16. Grundlage der Entscheidullg des Familiengerichts sind grundsätzlich der Bericht
des Jugendamts und die mündliche Anhörung der Beteiligten (Untersuchungs
grundsatz nach § 616 ZPO, §. 12 FGG). Reichen diese für die Entscheidungsfin
dung nicht aus, so kann noch ein familienpsychologisches Sachverständigengut
achten eingeholt werden.

17. Auch im gerichtlichen Verfahren ist nach §§ 608, 279 ZPO ein GüteversIIch zu
unternehmen. Danach soll das Familiengericht zu jedem Zeitpunkt des Verfah
rens auf eine gütliche Beilegung des Scheidungsverfahrens oder einzelner Streit
punkte bedacht sein bzw. nach § 52 FGG auf ein Einvernehmen hinwirken und
ggf. das Verfahren aussetzen.

18. Beschlüsse des F(lJIliliellgerichts, Sachverstiilldigellglltachtell sowie auch AII
wa!tsschreibell, die neue Aspekte liefern, werden nach richterlicher Prü(ung der
Erforderlichkeit im Einzelfall unter Beachtung von § 624 Abs. 4 ZPO umgehend
dem Jugendamt mitgeteilt.

19. Vor der Anordnung eines begleiteteIl Umgangs hört das Familiengericht das
. Jugendamt.

20. Bei einer Übertragung der Mitwirkzmgsailjgaben auf anerkannte Träger der
freien Jugendhilfe sollten analoge Kooperationsvereinbarungen getroffen bzw.
auf die entsprechenden Funktionsträger erweitert werden.

8.3 Zur Rolle der Rechtsanwälte

Rechtsanwälte sind in der Regel die erste AnlaufsteIle von trennungs- und scheidungswil
ligen Eltern mit minderjährigen Kindern. Dadurch kommt ihnen im Hinblick auf die
frühzeitige Realisierung der Ziele von Beratung nach § 17 SGB VIII eine Schlüsselfunk
tion zu. Im Rahmen des Erstkontakts sollten deshalb Eltern von Rechtsanwälten über das
Verfahren bei Trennung und Scheidung und die Aufgaben der verschiedenen Verfahrens
beteiligten, insbesondere über die Rolle des Jugendamts, über die Möglichkeiten der In
anspruchnahme von Beratung (Hinweis auf das Wunsch- und Wahlrecht) sowie über die
weiteren Leistungen der Jugendhilfe infonriiert werden. Anwälte sollten die betroffenen
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Mandanten motivieren, Beratung in Anspruch zu nehmen und ihnen deshalb Sinn und
Zweck der Beratung und die Bedeutung einer außergerichtlichen Einigung über die
Wahrnehmung der elterlichen Verantwortung aufzeigen sowie das regionale Informati
onsblatt (siehe Anhang) mit den örtlichen Anlaufstellen, die Beratung anbieten, aushän
digen.

Aufgabe des Anwalts ist es, seine Partei in deren wohlverstandenem Interesse zu vertre
ten und den Mandanten bei seinem Willensbildungsprozess zu unterstützen. Er berät auch
in der Zeit laufender Beratungsgesprächebeim Jugendamt oder einer Beratungsstelle. Bei
Einigung der Eltern über das Sorge- und Umgangskonzept wird er das' Ergebnis in die
Verhandlungen über die weiteren regelungsbedürftigen Folgesachen wie Unterhalt, Woh
nung, Zugewinnausgleich einbeziehen. Einigen sich die Eltern nicht, müssen die noch
offenen Fragen vor Gericht geklärt werden. Der Anwalt vertritt dabei die Interessen sei
nes Mandanten, wie sie sich auf der Grundlage der außergerichtlichen Beratung gestaltet
haben.
Der Anwalt ist bei einer streitigen Scheidung einseitiger Interessenvertreter. Dies bedeu-

. tet eine klare Zuordnung und sichert dem Mandanten die Verlässlichkeit seines Anwalts.
In nicht einvernehmlichen Ehesachen kann es deshalb .keinen gemeinsamen Anwalt für
Ehegatten geben9

• Hat ein Anwalt im Vorfeld einer Trennung beide Ehegatten beraten,
kann er künftig keinen von beiden mehr allein beraten oder vertreten. Gemeinsame Bera
tungen sind mit Vorsicht zu sehen, wenn eine Partei deutlich schwächer als die andere ist.
Ähnliches gilt, wenn ein Anwalt als Mediator tätig ist. Selbst bei Einverständnis beider
Parteien scheidet die Vertretung im gerichtlichen Scheidungsverfahren aus.
Meist ist der Anwalt in ein gerichtliehes Verfahren eingebunden und muss gesetzliche
und vom Gericht gesetzte Fristen einhalten. Wenn im Interesse eines Einigungsversuchs
ein Sachvortrag zurückgehalten werden soll, ist das nur möglich, wenn alle Verfahrensbe
teiligten zustimmen..
Die Anwaltschaft befürwortet es, wenn die Sorgerechtsfragen fachkundig von Jugendäm
tern und freien Trägern der Jugendhilfe betreut werden. Für den Anwalt ist der Aufenthalt
der Kinder der Schlüssel zu anderen Rechtsfragen (Unt~rllalt, Wohnung etc.) bei der ehe
lichen Auseinandersetzung, so dass sich eine enge Zusammenarbeit (mit entsprechender. .

Ermächtigung des Mandanten wegen der beiderseitigen Verschwiegenheit!) empfiehlt
und vom Anwalt auch gerne akzeptiert wird.

Zum Berufsbi/l!:
Seit einigen Jahren dürfen Rechtsanwälte Spezialisierungen bekannt geben. Nennt sich
ein Anwalt "Fachanwalt für Familienrecht", so bedeutet dies eine mindestens dreijährige
Anwaltstätigkeit, den Besuch eines Fachanwaltskursesund den Nachweis einer umfang
reichen praktischen Tätigkeit. Der Titel wird von der: Rechtsanwaltskammer verliehen;
die auch dafür sorgt, dass eine ständige Fortbildung nachgewiesen wird.
Listen der Fachanwälte des Kammerbezirks werden bei der jeweiligen Rechtsanwalts-
kammer gefuhrt. •
Rechtsanwälte, die sehr im Familienrecht engagiert sind, sich jedoch noch nicht speziali
siert haben, können auf den Briefbogen "Tätigkeitsschwerpunkt Familienrecht" schrei
ben, Berufsanfanger "Interessenschwerpunkt Familienrecht". Diese Angaben beruhen
jeweils auf einer Selbsteinschätzung und werden nicht überprüft.

9 Dies bedeutet, dass bei einer einvernehmlichen Scheidung be.ide'Prozessparteien vor Gericht
durchaus von einem gemeinsamen Anwalt vertreten sein können. Es reicht die Einreichung des
Scheidungsantrags durch einen bevollmächtigten Anwalt. .
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Zur Organisation:
Alle Rechtsanwälte sind Mitglieder der jeweils örtlichen Rechtsanwaltskammer (in Bay
ern: München, Nürnberg; Bamberg). Diese ist zuständig für die berufliche Aufsicht über
die Anwälte. Zusätzlich sind etwa zwei Drittel der Anwälte Mitglied im Deutschen An
waltverein, einer privaten Einrichtung, die wiederum aus Mitgliedern der Anwaltsvereine
besteht, die bei den Landgerichten angesiedelt sind (und auch einigen Amtsgerichten).
Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist Träger mehrerer Arbeitsgemeinschaften, darunter
der Arbeitsgemeinschaft Familien- und Erbrecht und hat bundesweit über 4000 im Fami
lienrecht tätige Mitglieder. Etwa die Hälfte davon sind Fachanwälte. Für alle auftretenden
Fragen gibt es am Sitz eines jeden Oberlandesgerichts (in Bayern: München, Nürnberg,
Bamberg) einen von der Arbeitsgemeinschaft bestellten Regionalbeauftragten, der zwar
keine Aufsichtsrechte hat, jedoch Ansprechpartner ist. Die Namen der zuständigen Regi
onalbeauftragten können beim DAV erfragt werden.

8.4 Zur Rolle der sachverständigen Gutachter

Gutachten von in der Regel psychologischen Sachverständigen werden bei familienrecht
lichen Auseinandersetzungen eingeholt, wenn diese hochstriUig sind, häufig nach Schei
tern von Beratung, Mediation oder anderen Vermittlungsversuchen. Sie bieten Hilfe bei
Entscheidungen anlässlich der Gestaltung von Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelun
gen nach Trennung und Scheidung, bei Entscheidungen über Entzug bzw. Teilentzug der
elterlichen Sorge für einen bzw. beide Elternteile und bei Entscheidungen über Namens
erteiltmglNamensänderung für Kinder.
Der Sachverständige wird vom Gericht mit einer konkreten Fragestellung beauftragt, an
die er sich grundsätzlich zu halten hat.
Der Sachverständige im gerichtlichen Auftrag unterliegt rechtlichen Vorschriften, die im
wesentlichen in der Zivilprozessordnung (ZPO) niedergelegt sind. Er kann wegen Be
sorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Entschädigt wird er vom Gericht nach dem
Zeugen- und Sachverständigenentschädigungsgesetz (ZSEG).
Die Einschaltung eines sachverständigen Gutachters ist eine Handlungsmöglichkeit im.
Rahmen des familiären Konfliktes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nicht zu den Aufga
bengebieten des psychologischen Sachverständigen gehören Mediation, Therapie und
Rechtsberatung.
Der Sachverständige ist stets gehalten, alle Informationen, die die .gerichtliche Frage be
rühren, dem Familiengericht mitzuteilen. Derzeit darf jeder Diplompsychologe ein psy
chologisches Sachverständigengutachten erstellen. Anforderungen an Qualifikation oder
Erfahrung sind nicht gesetzlich festgelegt. In Bayern besteht die Möglichkeit, sich öffent
lich bestellen und vereidigen zu lassen. Die Bestellung ist an ein besonderes Auslese- und
Prüfungsverfahren gebunden.
Das Vorgehen des psychologischen Sachverständigen im Familienrechtsbereich insbe
sondere in der Trennungs- und Scheidungssituation hat sich im Laufe der Zeit nachhaltig
geändert. Sein Selbstverständnis geht vom ausschließlichen Feststellen im Sinne einer
statusdiagnostischen Begutachtung mehr hin zu einem verhaltens- und einstellungsverän
dernden Vorgehen, um die Nachtrennungs- und Scheidungssituation für die betroffenen
Familienmitglieder zu gestalten. Dabei steht dem Sachverständigen die Möglichkeit of
fen, die Familie für einen gewissen Zeitraum zu begleiten, um gegebenenfalls intervenie
ren zu können, wenn bezüglich getroffener Regelungen Probleme auftauchen. Der Sach
verständige hat dadurch die Möglichkeit, sich zeitnah prozessdiagnostisch und in gewis-
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ser Hinsicht auchprozesssteuernd mit der Konfliktfamilie auseinander zu setzen. Eine
interdisziplinäre Kooperation mit anderen am Trennungsgeschehen beteiligten Berufs
gruppen ermöglicht darüber hinaus die Anbahnung einer weitergehenden Beratung.
Ergebnisse dieser nach außen gelagerten Intervention können jederzeit nach vorherge
hender Aufklärung und Rücksprache mit den Beteiligten in die Schlussfolgerungen des
Gutachters aufgenommen werden.
Nicht selten wird ein ausführliches schriftliches Gutachten nicht mehr notwendig sein,
wenn die Beteiligten über die Ergebnisse bereits unterrichtet wurden. Bei bestimmten
Familienkonflikten (z.B. Herausnahme eines Kindes aus einer Familie oder auch Famili
en, die sich einer Intervention nicht zugänglich zeigen) wird der Sachverständige einen
Kindeswahlvorschlag bezüglich der gerichtlichen Fragestellung in einer nachvollziehba
ren Form vermitteln müssen, nicht zuletzt, um ein erstinstanzliches Verfahren gegenüber
der zweiten Instanz absichern zu können.
Da der psychologische Sachverständige ohne Erlaubnis des Richters und der beteiligten
Eltern keine weiteren Bezugspersonen (außer die im gerichtlichen Beschluss genannten)
befragen darf, kann er auch das Jugendamt nur mit Einverständnis und Einwilligung der
Eltern kontaktieren. Eine Offenbarungsbefugnis ist notwendig, um die zuständige Fach
kraft im Jugendamt von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Die Ergebnisse des Ge
sprächs des Sachverständigen mit dem Jugendamt müssen im Gutachten eingearbeitet
und in nachvollziehbarer Form kenntlich gemacht werden. In der Regel ist es hilfreich, .
mit der zuständigen Fachkraft im Jugendamt Kontakt aufzunehmen, da dem Jugendamt
höchstwahrscheinlich die betreffende Familie sowie die eventuell bereits angebotenen
oder erbrachten Hilfeleistungen bekannt sind. So kann auch verhindert werden, dass der
Sachverständige Interventionsmaßnahmen vorschlägt, die bereits gescheitert oder örtlich
gar nicht vorhanden sind. Für die Gutachtenerstellung sind die schriftlichen Äußerungen
im fachlichen Bericht des Jugendamts über das Verhalten und die Äußerungen des Kin
des gegenüber der Fachkraft des Jugendamts von Bedeutung, da sich hiermit Hinweise
über die Stabilität kindlicher Willensäußerungen sowie des Verhaltens über eine gewisse
Zeitspanne hinweg ergeben können.
Auch das Jugendamt kann mit dem Sachverständigen Kontakt aufnehmen, insbesondere
wenn sich neue Ergebnisse und Verändenmgen in der Familie ergeben haben. Das Ju
gendamt muss hierzu das Einverständnis der Eltern einholen und sich darüber im Klaren
sein, dass das Gespräch zwischen Jugendamt und Sachverständigen vom Sachverständi
gen öffentlich gemacht werden muss. Der Vertreter des Jugendamts hat somit abzuwägen,
welche Informationen er mit bestem Wissen und Gewissen dem Sachverständigen über
mitteln kann und welche nicht.
Das Sachverständigengutachten bzw. die schriftlichen Mitteilungen des Sachverständigen
an das Gericht sollten vom Familiengericht dem Jugendamt mitgeteilt werden. Es besteht
nicht die Möglichkeit, dass der Sachverständige von sich aus dem Jugendamt die schrift
lichen AusfLihrungen übermittelt, da er grundsätzlich nur dem Familiengericht gegenüber
verantwortlich ist.
Bei Fragestellungen, die besonders eilig sind oder Maßnahmen nach § 1666 BGB zum
Inhalt haben, hat es sich bewährt, den psychologischen Sachverständigen auf die zeitliche
Dringlichkeit hinzuweisen, da diese nicht immer aus dem Bericht ersichtlich ist oder die
Akten erst mit zum Teil erheblicher zeitlicher Verzögerung beim Sachverständigen ein
treffen.
Von Seiten des Jugendamts ist es nicht sinnvoll, die Eltern aufzufordern, sich mit dem
Sachverständigen in Verbindung zu setzen, um einen baldigen Termin zu vereinbaren,
solange die Akten beim Sachverständigen noch nicht eingetroffen sind. Erst mit Eingang
des gerichtlichen Beschlusses gilt der Sachverständige als beauftragt.
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